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Beginn: 19:30 Uhr Sitzung-Nr: 05/gr/004/2020 

Ende: 20:15 Uhr WP.: 2019/2024 

    

 

NIEDERSCHRIFT 

 

über die am 19.02.2020 

im Gemeindehaus, Sulzbachweg 6, 76857 Eußerthal 

stattgefundene 4. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Eußerthal 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung wurden am 13.02.2020 öffentlich bekannt gemacht (§ 34 Abs. 6 GemO) 

Alle Ratsmitglieder wurden am 10.02.2020 schriftlich eingeladen. 

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder gemäß § 29 GemO: 13 

Zahl der Beigeordneten: 2, stimmberechtigte Beigeordnete: 2 

 

 

Zu Beginn der Sitzung waren anwesend: 

 

 Ortsbürgermeister 

Reinhard Denny  

 Erster Beigeordneter und Ratsmitglied 

Thomas Mohra  

 Beigeordnete und Ratsmitglied 

Tanja Zink  

 Ratsmitglieder 

Andrea Appelzöller  

Günter Dauer  

Beate Denny  

Lothar Krause  

Anne Laux  

Anja Mohra  

Martin Zoller  

 Schriftführer 

Hans-Peter Spies  

 

 

Abwesend: 

 

 Ratsmitglieder 

Lena Hirschinger Entschuldigt 

Karl Krause Entschuldigt 

Susanne Schwenck-Rodach Entschuldigt 

 

 

 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

 1 Einwohnerfragestunde 

 2 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes 

 3 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den Ausschuss für Bau- und Infrastruktur 

 4 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den  Rechnungsprüfungsausschuss 

 5 Beratung und Beschlussfassung über den Vertrag zur Mitbenutzung von Gemeindestraßen durch 

die Verbandsgemeindewerke 

Vorlage: 05/166/VI/245/2020 
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 6 Übernahme Kosten "Klostermarkt" 2020 

 7 Teilnahme der Ortsgemeinde am elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen 

 8 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 9 Auftragsvergaben 

 10 Verschiedenes 

 

 

 

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden, stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die 

Beschlussfähigkeit fest und eröffnete die Sitzung. Einwände gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

wurden keine erhoben. 

 

Da das zu verpflichtende Ratsmitglied an diesem Abend verhindert war, konnten die 

Tagesordnungspunkte 2,3 und 4 entfallen.  

 

 

 1 Einwohnerfragestunde 

 

Eine Einwohnerin stellte eine Frage zum geplanten Wasserhochbehälter, welche von Herrn 

Ortsbürgermeister Denny zur Zufriedenheit beantwortet wurde.  

 

 2 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes 

 

Nachdem das zu verpflichtende Ratsmitglied für diese Sitzung entschuldigt war, wurde der 

Tagesordnungspunkt abgesetzt. 

 

 3 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den Ausschuss für Bau- und Infrastruktur 

 

Der Tagesordnungspunkt wurde vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.  

 

 4 Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den  Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Der Tagesordnungspunkt wurde vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.   

 

 5 Beratung und Beschlussfassung über den Vertrag zur Mitbenutzung von Gemeindestraßen 

durch die Verbandsgemeindewerke 

Vorlage: 05/166/VI/245/2020 

 

Der Gemeinde- und Städtebund hat das Vertragsmuster zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von 

Gemeindestraßen,- wegen und –plätzen im Juli 2018 neu überarbeitet. Der Mustervertrag regelt im 

Wesentlichen die Rechtsbeziehungen zwischen dem Versorgungsträger (VG-Werke) und dem 

Straßenbaulastträger (Ortsgemeinde).  

 

Der bisherige Vertrag stammt aus dem Jahr 1981, beinhaltet aber noch weitgehend gültige Regelungen. 

Der neue Vertrag setzt vielmehr die Rechtsprechung der letzten Jahre um und verweist auf die gültigen 

Rechtsvorschriften nach dem Landesstraßengesetz. Auch ohne Vertrag gelten im Wesentlichen die im 

vorliegenden Vertrag kodifizierten Regelungen.  

 

In der Vergangenheit waren die Verbandsgemeindewerke bei gemeindlichen Baumaßnahmen über 

Gebühr „kommunalfreundlich“, u. a. wurden Kostenersätze bei Straßenausbaumaßnahmen bis zur 

Deckschicht der Straße geleistet. Dies ist nach der abgabenrechtlichen Rechtsprechung und Kalkulation 

von Wasser- und Abwassergebühren nicht zulässig.  
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Der Vertrag konkretisiert darüber hinaus die umgesetzte Praxis der Verbandsgemeinde nach den 

Vorgaben der VOB/B über eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren bei Schäden an den Anlageteilen. 

Darüber hinaus wird eine Kostenbeteiligung der Werke bei gemeinsamen Maßnahmen der Ortsgemeinde 

und Verbandsgemeindewerke vereinbart (§ 4 Absatz 5 des Vertrages).  

Hierbei wird bei gemeinsamen Baumaßnahmen von Werken und Ortsgemeinden beim Vollausbau auf die 

ansonsten separate Wiederherstellung der Fahrbahn, Rinnen und Bürgersteiganlage verzichtet, was zu 

einer Kosteneinsparung führt. Diese Ersparnis wird an den Straßenbaulastträger durch Pauschalzahlungen 

in Anlehnung an die Regelungen mit dem LBM zu Kreis- und Landesstraßen vergütet (Seite 13 des 

Vertrags).  

 

Insgesamt hat der kommunale Spitzenverband mit dieser Regelung die gesammelte Rechtsprechung zum 

Verhältnis Straßenbaulastträger / Werke in einem Vertrag zusammengefasst und dargestellt. Darüber 

hinaus wird bei gemeinsamen Baumaßnahmen eine kommunalfreundliche Pauschallösung für ersparte 

Aufwendungen getroffen.  

 

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig den vorliegenden Mustervertragsentwurf des GStB für die 

Mitbenutzung von Gemeindestraßen zwischen der Ortsgemeinde Eußerthal und der Verbandsgemeinde 

Annweiler am Trifels, vertreten durch die Verbandsgemeindewerke.  

 

 

 6 Übernahme Kosten "Klostermarkt" 2020 

 

Der Vorsitzende führte aus, dass die Planung für den Klostermarkt 2020 bereits in vollem Gange sei. 

  

Da die Ortsgemeinde zurzeit jedoch noch keinen rechtsgültigen Haushalt für das Jahr 2020 habe und man 

sich somit in der sog. Interimszeit befinde, bittet er den Ortsgemeinderat ihn zu ermächtigen, Ausgaben, 

für dieses Projekt, bis zu einer Höhe von 1.500,--  €/brutto zu tätigen. 

 

Aus den Reihen des Gremiums kam der Vorschlag eine Standgebühr für die Essen- und Getränkestände 

in Höhe von 50,--  €/Stand zu erheben.  
 

Der Ortsgemeinderat beschloss einstimmig den Ortsbürgermeister zu ermächtigen Ausgaben für den 

Klostermarkt 2020 i. H. v. 1.500,-- €/brutto zu tätigen und eine Gebühr von den beteiligten Vereinen  

i. H. v. 50,-- € zu erheben.  

 

 

 7 Teilnahme der Ortsgemeinde am elektronischen Versand der Sitzungsunterlagen 

 

Der Ortsgemeinderat lehnte für die aktuelle Legislaturperiode den elektronischen Versand der 

Sitzungsunterlagen ab.  

 

Beschlussfassung erfolgte einstimmig bei 2 Enthaltungen.  

 

 

 8 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 

Da keine Spenden vorlagen, konnte dieser Tagesordnungspunkt entfallen.  

 

 

 9 Auftragsvergaben 

 

Es lagen keine Auftragsvergaben vor.  
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 10 Verschiedenes 

 

Es wurde über folgende Themen informiert: 

 

 Infoveranstaltung Breitbandausbau am 02.03.2020 durch Inexio im Gemeindehaus 

 Bereitstellung von Hundekottüten; dieses Thema soll in einem der Ausschüsse diskutiert werden 

 Schlaglöcher im Weg am Sportplatz 

 Wiederholt gestörte Telefonanschlüsse im Ortsbereich 

 

 

 

 

 

 

Worüber Niederschrift 

 

 

 

Der Vorsitzende 

 

Der Schriftführer 
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